
DISPUT UM NOTSCHLAFSTSLLE

DasNotbettraubtdenSchlaf
Scharfe Kritik wegen der
Notschlafsteile an die
Adresse der Stadt: Die
Kosten seien zu hoch,
die Infos zu dürftig.
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Die Sozialdirektion der Stadt
Bern steht wegen der von ihr im
Winter 2003/04 angebotenen
NotschJafstelle für Drogensüch-
tige WJter Beschuss. Am Don-
nerstagabend wurden im Stadt-
rat die Höhe der Kosten WJddie
mangelnde Infonnation durch
die Stad! bemängelt. Seit No-
vember 2003 steht Drogenab-
hängigen an der Hodlerstrasse in
Bern eine Notscblafstelle mit
acht Betten zu VertügWJg.Nach
BerechnWJgder städtischen Di-
rektion für Soziale Sicherheit
(DSO) kostet ein Bett 173 Fran-
ken pro Nacht, wie diese Zeitung
publik gemacht hatte. Die Stadt
begründet die hohen Kosten mit
dem Bedarf von professionellem
Personal.

Stadt Informierte falech
Die Kosten kamen indes für

FDP-Stadtrat PhHippeMüller ei-
nem «Viersternehoteh gleich. In
einer Interpellation kritisierte er
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.Unglückliche Zahlen.: BILDWPF
Direktortn Therese Frösch.

.falsche Bndgetvorgaben. der
Stadt: Im Budget 2004 sei mit 36
Franken pro Nacht für ein Not-
bett lediglich ein Fintftel des von
der 080 errechneten Betrags
veranscWagt. Zudem verursache
das Projekt Notschlafstelle Dop-
peJspurigkeiten mit anderen So-
zialdiensten, monierte Müller
am Donnerstag im Rat. Die DSO

.FaJache Antworten.: BILDWPF

Stadtrat Philippe Müller.

zeige einen .liederlichen Um-
gang mit Geld. auf. Er kritisier-
te auch die lnfonnationspolitik
der Sozialdirektion: DieAntwort
des Gemeinderates sei unvoll-
ständig und .teilweise falsch..

Notbett noch 105 Franken
Der Gemeinderat Jieferte für

die Sitzung am Domoerstageine

korrigierte und präzisierte Fas-
sWJgseiner Antwort nach. Sozi-
aldirektorin Tberese Frösch
räumte jedoch ein, dass die
RechnWJg mit dem Maximal-
preis von 173 Franken .WJ-
glücklich. gewesen sei. Heute
gehe die DSO von 105 Franken
pro Bett WJdNacht aus.

Fehler gestand Frösch auch
bei der Aussage ein, die Kosten
seien .automatisch lastenvertei-
lungsberechtigt.. Sie basiere auf
einer vom Kanton abweichen-
den Interpretation des Sozial-
hllfegesetzes. Es sei aber noch
kein Entscheid über einen Las-
tenausgleich gefallen. Der Kan-
ton müsse entsprechende Stene-
rnngsvorgaben im Bereich Ob-
dachIWohnen erst noch erlas-
sen.

.SIn absoluter Einzelfall.

Tberese Frösch entschuldigte
sich für die BehandIWJgdes Ge-
schäfts durch die DSO, betonte
aber, es handle sich dabei um ei-
nen .absoluten Einzelfall». Sie
selbst sei im Sommer 2003 damit
konfrontiert worden, als sie die
DSO gerade erst übernommen
habe WJdnoch nicht eingearbei-
tet gewesen sei. sd;


